
 

 

  

Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

nachrichtlich (per E-Mail): 
Landrat des Kreises Steinburg 
Geschäftsbereich 2 – Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt 
Postfach 16 32 
25506 Itzehoe 
 
 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 
 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 
Landesplanungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur bedarfsgerechten 
Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vom 12. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 808) 
 

 3. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Latendorf, Kreis Steinburg 
Planungsanzeige vom 18.08.2022 
Stellungnahme des Kreises Steinburg vom 22.09.2022 
 
 

Die Gemeinde Latendorf beabsichtigt, auf der ca. 1,6 ha großen Fläche „nördlich des 

Grundstücks ‚Hauptstraße 1‘, östlich der Hauptstraße (K102) und südlich und westlich 

einer landwirtschaftlich genutzten Fläche“ eine Gemeinbedarfsfläche mit den 

Zweckbestimmungen „Feuerwehr“ und „Bauhof“ und Flächen für Ver- und 

Entsorgungsanlagen dazustellen. Ziel der Planung ist insbesondere die Schaffung 

planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses und 
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eines Bauhofs. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das zu überplanende Gebiet als 

Flächen für die Landwirtschaft dar und soll im Parallelverfahren geändert werden. 

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 

vom 13. Juli 2010 (LEP 2010, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), dem Entwurf der Fortschreibung 

des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Bekanntmachung des 

Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes 

Schleswig-Holstein vom 17. November 2020 - Amtsbl. Schl.-H. 1621) sowie dem 

Regionalplan für den Planungsraum IV (RPl IV; Amtsblatt Schl.-H. 2005 Seite 295). 

 

Die Gemeinde Latendorf hat sich mit Standortalternativen auseinandergesetzt. 

 

Es wird bestätigt, dass die Ziele der Raumordnung der o. g. Bauleitplanung der Gemeinde 

Latendorf nicht entgegenstehen. 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 

damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 

die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen 

Stellungnahme nicht verbunden. 

 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden 

ergänzend folgende Hinweise gegeben: 

 

Im Hinblick auf den im § 1 Abs. 5 BauGB betonten Vorrang der Innenentwicklung ist die 

Gemeinde gefordert, gem. § 1a Abs. 2 BauGB Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 

Innenentwicklung vorzunehmen und Ihrer Abwägungsentscheidung zugrunde zu legen. 

Die Begründung zum Bauleitplan ist daher regelmäßig um entsprechende Ausführungen 

zu ergänzen. 

 

gez. Friesen 

 



 

 

Rechnungsanschrift 

Kreis Segeberg 

Zentrale Geschäftsbuchhaltung 

Hamburger Straße 30 

23795 Bad Segeberg 

Bankverbindungen 

Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO 

Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX 

Allgemeine Öffnungszeiten 

Aus aktuellem Anlass finden keine Sprechzeiten statt. 

Nur bei wichtigen Gründen, erhalten 

Bürger*innen im Einzelfall einen vorher abgestimmten 

Termin. 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Latendorf 

 
Bebauungsplan Nr. 8 
 

Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
 

 
 
Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung 
wie folgt Stellung: 
 
Tiefbau 
Da das Anbauverbot berücksichtigt wurde, gibt es keine weiteren Anmerkungen. 
 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 
Vorbeugender Brandschutz 
Aus brandschutztechnischer Sicht sind die Angaben zur Löschwasserversorgung zu 
ergänzen. 
Es ist zu erklären, wie die erforderliche Löschwassermenge sichergestellt werden 
soll - zum Beispiel aus dem Trinkwassernetz oder anderen Löschwasserquellen. 
Die Abstimmung zur ausreichenden Löschwassersicherung ist mit der Brandschutz-
dienststelle des Kreises durchzuführen. Dabei ist zu beachten, dass die erste Ent-
nahmestelle in einem Abstand von maximal 75 m zur Grundstückszufahrt erreicht 
werden muss. 
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Kreisplanung 
Keine Stellungnahme. 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Keine Bedenken. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 
Wasser – Boden – Abfall 
SG Abwasser 
Aus Sicht der Schmutzwasserbeseitigung bestehen keine generellen Bedenken. 
Die Erweiterung der Klärteichanlage ist mit der unteren Wasserbehörde des Kreises 
abzustimmen. Hierfür sind entsprechende Antragsunterlagen einzureichen. Die Ar-
beiten zur Klärteicherweiterung sind vor Abschluss der Bauarbeiten fertigzustellen. 
In diesem Zuge wird darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung der Klärteichanlage 
über Flächen- oder Volumenerweiterung nicht genehmigungsfähig ist. 
 
Aus Sicht der Niederschlagswasserbeseitigung ist eine abschließende Stellungnahme 
derzeit nicht möglich. Es fehlt ein Bodengutachten aus dem ersichtlich ist, dass der 
anstehende Boden für eine Versickerung geeignet ist. Sofern die geomorphologi-
schen Voraussetzungen für eine Versickerung nicht gegeben sind, ist der Nachweis 
nach A-RW 1 "Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser Teil 
1: Mengenbewirtschaftung" im Zuge der Bauleitplanung zu erbringen. 
Hinweis zur Versickerung: Die Versickerung des gesammelten Niederschlagswassers 
hat sich an den Vorgaben des DWA-Arbeitsblattes DWA-A 138 "Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ zu orientieren. 
Die flächenhafte Versickerung (Sickermulden / Sickerflächen) über die belebte Bo-
denzone ist der Schacht- oder Rigolenversickerung vorzuziehen. Hofflächenwasser 
sowie Niederschlagswasser von kupfer- und zinkgedeckten Dachflächen ist grund-
sätzlich über die belebte Bodenzone in Form von Sickermulden/ Sickerflächen zu 
versickern. 
  
SG Gewässerschutz 
Gewässerausbau u. Unterhaltung 
·Am Gebiet des Bebauungsplans (Ostseite) liegt das Gewässer Nr.28 Sickgraben des 
Gewässerpflegeverbandes Osterau. 
·Ein Streifen von 5,00 m von der oberen Böschungsoberkante ist von einer Bebau-
ung freizuhalten. 
·Verrohrte Gewässer und Rohrleitungen müssen in einem Abstand von 3,00 m nach 
jeder Seite der Rohrleitungsachse von jeglicher Bebauung und Bepflanzung frei blei-
ben. 
·Anpflanzungen dürfen nur in Abstimmung mit dem zuständigen Gewässerpflegever-
band vorgenommen werden. 
 
SG Bodenschutz 
Keine Anregungen. 
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SG Grundwasserschutz 
Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Planungen. 
Sofern Bauwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, ist die hierfür erforderli-
che wasserrechtliche Erlaubnis rechtzeitig bei der unteren Wasserbehörde des Krei-
ses zu beantragen. 
Die Aussagen in der Begründung zu den geplanten Anlagen zur Gewinnung erneuer-
baren Energien sind wenig aussagekräftig, so dass hierzu aus Sicht des Grundwas-
serschutzes keine Aussage getroffen werden kann. Sofern Anlagen geplant sind, die 
bis in das Grundwasser reichen (Erdwärmesonden, Grundwasserwärmepumpen, ggf. 
Erdwärmekollektoren), ist hierfür ebenfalls eine wasserrechtliche Erlaubnis erforder-
lich, die bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen ist. 
 
SG Abfall 
Keine Stellungnahme. 
 
SG Geothermie 
Keine Stellungnahme. 
 
Umweltbezogener Gesundheitsschutz 
Keine Stellungnahme. 
 
Sozialplanung 
Keine Stellungnahme. 
 
Verkehrsbehörde 
Die Sichtdreiecke der Feuerwehrausfahrt zur K 102 sind dauerhaft freizuhalten. 
 
 
 
Im Auftrage 
gez. 
U. Bachmaier 
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Bauleitplan Bornhöved

Von: Ulverich, Insa - Amt Leezen <insa.ulverich@amt-leezen.de>
Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 14:44
An: Bauleitplan Bornhöved
Betreff: AW: [EXTERN] Gemeinde Latendorf - 3. Änd. FNP / BPL 8 - Töb-Beteiligung
Anlagen: GPV Osterau Satzung §§ 5 und 6.pdf

Sehr geehrte Frau Polak-Meyer,  
 
seitens des Gewässerpflegeverbandes Osterau gibt es grundsätzlich 
keine Bedenken gegen die 3. Änd. des FNP /BPL 8 der Gemeinde Latendorf.  
 
Angrenzend an das Flurstück befindet sich der Verbandsgraben „Sickgraben / 28“ 
von Station 4+074 bis 4+140.  
4+074 = Rohrdurchlass – 15 m – D 0,30 – Anlieger (Beton) 
4+090 = Rohrdurchlass – 10 m – D 0,30 – Anlieger (Beton) 
Wir bitten um Beachtung der Verbandssatzung (§§ 5 und 6), entsprechende Auszüge  
befinden sich im Anhang.  
Die Unterhaltungsarbeiten dürfen nicht unverhältnismäßig erschwert werden.  
 
 

 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrage 

 
Insa Ulverich 
- - 
 
AMT LEEZEN 
Der Amtsvorsteher 
Hamburger Straße 28 
23816 Leezen 
 
Tel.: 04552-997742  ▪  Fax: 04552-997725 

E-Mail: Insa.Ulverich@amt-leezen.de  ▪  Webseite: www.amt-leezen.de 

 
Gewässerpflegeverbände:  
www.gpv-krueckau-pinnau.de 
www.gpv-ohlau.de 
www.gpv-osterau.de 
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Bauleitplan Czierlinski
z.Hd. Frau Agnes Polak-Meyer
Kronberg 33
24619 Bornhöved

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 18.08.2022/

Mein Zeichen: Latendorf-Fplanänd3-Bplan8/
Meine Nachricht vom: /

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 31.08.2022

Gemeinde Latendorf
Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 8 jeweils für das Gebiet nördlich des Grundstückes 'Haupt-
straße 1', östlich der 'Hauptstraße' (K 102) und südlich und westlich einer landwirt-
schaftlich genutzten Fläche
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Polak-Meyer,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.
Der überplante Bereich befindet sich jedoch in einem archäologischen Interessengebiet, 
daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologischen Denkmalen zu rech-
nen.
Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen7

Kerstin Orlowski Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme

www.archaeologie.schleswig
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Bauleitplan Bornhöved

Von: Doreen.Mudrich@llur.landsh.de
Gesendet: Dienstag, 27. September 2022 11:02
An: info@bauleitplan-bornhoeved.de
Betreff: Gemeinde Latendorf - 3. Änd. FNP / BPL 8 - 1ste Töb-Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zur näheren Information über die schalltechnische Beurteilung von Feuerwehrstandorten und die 
rechtlichen Anforderungen an deren Planung wird auf die Urteile des 
OVG NRW 7 D 92/04 vom 06.03.2006; 10 A 1114/17 vom 23.09.2019 und 2D 101/18 vom 
17.12.2019 verwiesen. 
 
 
Grundsätzlich: 
Der Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen mit den zugehörigen An- und Abfahrten der Einsatzkräfte 
gehört als Kernaufgabe zum bestimmungsgemäßen Betrieb von 
Feuerwehrgerätehäusern. Für eine Beurteilung der damit verbundenen Geräusche im 
Einwirkungsbereich solcher Anlagen ist die Ausnahmeregelung für Notsituationen 
nach 7.1 TA Lärm deshalb nicht anwendbar. Diese greift nur für den Standort, an dem der Notfall 
selbst eintritt. Auf die Möglichkeit einer ergänzenden Sonderfallprüfung 
nach 3.2.2 TA Lärm wird hingewiesen. 
 
Die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse nach 6.3 TA Lärm stehen unter dem Vorbehalt 
der einschränkenden Voraussetzungen in 7.2 TA Lärm und sind 
damit für den nicht plan- und regelbaren Einsatz von Feuerwehren ungeeignet. Auf die 
Möglichkeit einer ergänzenden Sonderfallprüfung nach 3.2.2 TA Lärm wird 
hingewiesen. 
 
Die lärmtechnische Untersuchung sollte berücksichtigen, dass in der lautesten Nachtstunde 
sowohl die An- und Abfahrt des Rettungseinsatzes prognostiziert wird. Ebenfalls kann ich 
die Betrachtung der Rückfahrwarner (Warnton), der in aller Regel einzeltonhaltig ist, nicht 
erkennen. Üblicherweise werden auch lüftungstechnische Anlagen betrieben, die mit zu 
berücksichtigen wären. 
 
Für die Berechnung kurzzeitiger Geräuschspitzen aus der beschleunigten Abfahrt von 
Einsatzfahrzeugen mit oder ohne Martinshorn ist zu berücksichtigen, dass eine 
Teilnahme am öffentlichen Verkehr erst erfolgt, wenn sich die letzte Achse des Fahrzeuges auf 
der Fahrbahn befindet. 
 
Es sind bei der Bildung des Beurteilungspegels alle Geräusche von der Anlage darzustellen. 
Nach ausreichender Standortprüfung und Prüfung von Schallschutzmaßnahmen  
können auch Überschreitungen hinnehmbar sein, wenn dies zur Gewährleistung der Nähe der 
Feuerwache zu möglichen Einsatzorten unvermeidbar ist. Insofern sollen 
sämtliche  Lärmbelastungen (incl. der Nutzung des Martinhorns) berücksichtigt werden, damit dies 
sachgerecht abgewogen werden kann. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Doreen Mudrich 
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